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ESF
Wo kann ich die Förderung beantragen?

Für Fragen rund um Antragstellung und Bewilligung

wenden Sie sich bitte an die 

Investitions- und Förderbank 

Niedersachsen – NBank

Günther-Wagner-Allee 12 – 16

30177 Hannover

Telefon: 0511-30031-333

E-Mail: beratung@nbank.de

Internet: www.nbank.de

Die Produktinformationen und Antragsformulare stehen

Ihnen unter www.nbank.de zur Verfügung.

Niedersächsisches Ministerium

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

MikroSTARTer Niedersachsen

Ein Förderprogramm für 
Existenzgründer aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und des Landes Niedersachsen

Mehr zu unseren Innovationen:
www.innovatives.niedersachsen.de

Neun Bundesländer
als Nachbarn.

Bei uns guckt halt jeder gern ab.



Was ist der ESF? 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist einer der Strukur -
fonds der Europäischen Union. Die besondere Aufgabe
des ESF ist die Arbeitsmarktförderung, d. h. die Verhin -
derung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. 

In der Förderperiode 2007-2013 ist die Region Lüne-
burg (ehemaliger Regierungsbezirk) bestehend aus 11
Land kreisen, als Zielgebiet „Konvergenz“ ausgewiesen.
Das Zielgebiet „Konvergenz“ besteht aus den Land-
kreisen Celle, Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg,
Lüne burg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Heidekreis,
Stade, Uelzen und Verden. Das übrige Landesgebiet
Niedersach sens, also die Regionen Braunschweig,
Hannover und Weser-Ems werden als Zielgebiet
„Regionale Wettbe werbs fähigkeit und Beschäftigung“
(RWB) bezeichnet.

Das Förderprogramm ›MikroSTARTer Niedersachsen‹
wird als Pilotprojekt ausschließlich im Zielgebiet Kon-
vergenz angeboten. 

Was wird mit dem Programm ›MikroSTARTer
Niedersachsen‹ gefördert?

Sie beabsichtigen ein Unternehmen zu gründen oder zu
übernehmen, Ihnen fehlt jedoch das erforderliche Kapital,
um Ihre individuelle Gründungsidee in die Tat umzusetzen? 

Ihr Unternehmen ist noch in der entscheidenden Aufbau-
phase und Sie benötigen ein Darlehen für eine Investition,
um Ihr Unternehmen zu erweitern oder ihr Geschäft wach-
sen zu lassen? 

Um das Darlehen in Anspruch nehmen zu können, ist
vor Antragstellung eine Erstberatung zum Gründungs-
bzw. Investitionsvorhaben erforderlich. Außerdem hat
ein bei der NBank dafür gelisteter Kooperationspartner
das Vorhaben in einer fachkundigen Stellungnahme zu
befürworten. Eine Übersicht der Kooperationspartner
finden Sie unter www.nbank.de.

Wie hoch ist die Förderung?

Finanziert werden Ausgaben, die im Zusammenhang mit
dem Vorhaben zur Gründung oder Wachstums des
Unternehmens stehen und die dadurch entstehende
Finanzierungslücke schließen. Hierzu gehören u.a. mit
dem Vorhaben entstehende Investitionen, Betriebsmittel
und Personalkosten.

Das Darlehen wird zu folgenden Konditionen gewährt:
• die Auszahlung erfolgt zu 100%,
• die Darlehenshöhe beträgt mindestens 5.000 Euro bis

zu maximal 30.000 Euro,
• die Laufzeit beträgt mindestens 1 Jahr bis zu 5 Jahren,
• die Rückzahlung kann endfällig oder monatlich 

ratierlich erfolgen,
• es wird ein fester Zinssatz für die gesamte Darlehens -

laufzeit gewährt,
• eine vorzeitige Rückzahlung oder Sondertilgung ist 

kostenlos jederzeit möglich,
• es wird keine Bearbeitungsgebühr für die Darlehens -

gewährung und -bearbeitung erhoben und 
• es ist keine Besicherung erforderlich.

Die Produktinformationen, Informationen zum aktuellen
Zinssatz sowie weitere Informationen zum ›MikroSTARTer
Niedersachsen‹ erhalten Sie bei der NBank unter
www.nbank.de.

Mit dem Programm ›MikroSTARTer Niedersachsen‹ unter-
stützt Sie das Land Niedersachsen. Erhalten können dieses
Mikrodarlehen zukünftige Gründerinnen und Gründer,
Betriebsübernehmerinnen und Betriebsübernehmer sowie
Unternehmen im Zielgebiet Konvergenz auf dem Weg in
eine nachhaltige Selbstständigkeit. Gefördert werden ins-
besondere Gründungen und Unternehmensnachfolgen
von Kleinstgründerinnen und Kleinstgründern.  

Das Programm ist ein Baustein der Landesinitiative
„Gründerfreundliches Niedersachsen“.

www.gruenderfreundliches.niedersachsen.de

Wer kann Anträge stellen?

Antragsberechtigt sind natürliche Personen und Unter neh -
men mit einer Betriebsstätte im Zielgebiet Konvergenz, die 
• die Voll- oder Teilzeitgründung eines Unternehmens 

bzw. einer freiberuflichen Existenz im Zielgebiet 
Konvergenz planen oder 

• eine Unternehmensnachfolge im Zielgebiet Konvergenz
anstreben oder 

• ein Unternehmen bzw. eine freiberufliche Existenz im 
Zielgebiet Konvergenz betreiben und sich in den ersten 
5 Jahren nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit befinden.

Wo erfolgt die Antragstellung?

Der Antrag ist im Original vollständig ausgefüllt vor Beginn
des Vorhabens bei der NBank zu stellen. Antragsvordrucke
können Sie über die Internetseite der NBank aufrufen und
ausdrucken. 


